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*	 �Vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I, S. 3210; ber. BGBl. I, 1995, S. 428), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. September 2009 (BGBl. I, S. 3145 (3147)).

Umwandlungsgesetz* (UmwG) 
(Auszüge: §§ 1, 2, 5, 122e, 123, 126, 190, 191,  

194, 203, 322– 325)

§ 1 Arten der Umwandlung, gesetzliche Beschränkungen
(1) Rechtsträger mit Sitz im Inland können umgewandelt werden
1.	durch Verschmelzung;
2.	durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung);
3.	durch Vermögensübertragung;
4.	durch Formwechsel.

(2) Eine Umwandlung im Sinne des Absatzes 1 ist außer in den in 
diesem Gesetz geregelten Fällen nur möglich, wenn sie durch ein 
anderes Bundesgesetz oder ein Landesgesetz ausdrücklich vorge­
sehen ist.

(3) Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nur abgewichen wer­
den, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Bestimmun­
gen in Verträgen, Satzungen oder Willenserklärungen sind zulässig, es 
sei denn, daß dieses Gesetz eine abschließende Regelung enthält.

§ 2 Arten der Verschmelzung
Rechtsträger können unter Auflösung ohne Abwicklung verschmol­
zen werden
1.	�im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens eines 
Rechtsträgers oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechts­
träger) als Ganzes auf einen anderen bestehenden Rechtsträger 
(übernehmender Rechtsträger) oder

2.	�im Wege der Neugründung durch Übertragung der Vermögen 
zweier oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) je­
weils als Ganzes auf einen neuen, von ihnen dadurch gegründeten 
Rechtsträger

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften des übernehmen­
den oder neuen Rechtsträgers an die Anteilsinhaber (Gesellschafter, 
Partner, Aktionäre oder Mitglieder) der übertragenden Rechtsträger.
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§ 5 Inhalt des Verschmelzungsvertrags
(1) Der Vertrag oder sein Entwurf muß mindestens folgende Angaben 
enthalten:
1.	�den Namen oder die Firma und den Sitz der an der Verschmelzung 
beteiligten Rechtsträger;

2.	�die Vereinbarung über die Übertragung des Vermögens jedes über­
tragenden Rechtsträgers als Ganzes gegen Gewährung von Antei­
len oder Mitgliedschaften an dem übernehmenden Rechtsträger;

3.	�das Umtauschverhältnis der Anteile und gegebenenfalls die Höhe 
der baren Zuzahlung oder Angaben über die Mitgliedschaft bei 
dem übernehmenden Rechtsträger;

4.	�die Einzelheiten für die Übertragung der Anteile des übernehmen­
den Rechtsträgers oder über den Erwerb der Mitgliedschaft bei 
dem übernehmenden Rechtsträger;

5.	�den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die Mitgliedschaften 
einen Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, so­
wie alle Besonderheiten in bezug auf diesen Anspruch;

6.	�den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden 
Rechtsträger als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers 
vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag);

7.	�die Rechte, die der übernehmende Rechtsträger einzelnen Anteils­
inhabern sowie den Inhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne 
Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuldver­
schreibungen und Genußrechte gewährt, oder die für diese Perso­
nen vorgesehenen Maßnahmen;

8.	�jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines Vertretungs­
organs oder eines Aufsichtsorgans der an der Verschmelzung be­
teiligten Rechtsträger, einem geschäftsführenden Gesellschafter, 
einem Partner, einem Abschlußprüfer oder einem Verschmelzungs­
prüfer gewährt wird;

9.	�die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Ver­
tretungen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen.
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(2) Befinden sich alle Anteile eines übertragenden Rechtsträgers in der 
Hand des übernehmenden Rechtsträgers, so entfallen die Angaben 
über den Umtausch der Anteile (Absatz 1 Nr. 2 bis 5), soweit sie die 
Aufnahme dieses Rechtsträgers betreffen.

(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spätestens einen Monat vor dem 
Tage der Versammlung der Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtsträ­
gers, die gemäß § 13 Abs. 1 über die Zustimmung zum Verschmel­
zungsvertrag beschließen soll, dem zuständigen Betriebsrat dieses 
Rechtsträgers zuzuleiten.

§ 122e Verschmelzungsbericht
Im Verschmelzungsbericht nach § 8 sind auch die Auswirkungen der 
grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Gläubiger und Arbeit­
nehmer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft zu erläutern. 
Der Verschmelzungsbericht ist den Anteilsinhabern sowie dem zu­
ständigen Betriebsrat oder, falls es keinen Betriebsrat gibt, den Arbeit­
nehmern der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteilig­
ten Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Versammlung der 
Anteilsinhaber, die nach § 13 über die Zustimmung zum Verschmel­
zungsplan beschließen soll, nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 zugänglich zu 
machen. § 8 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

§ 123 Arten der Spaltung
(1) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) kann unter Auflö­
sung ohne Abwicklung sein Vermögen aufspalten
1.	�zur Aufnahme durch gleichzeitige Übertragung der Vermögensteile 
jeweils als Gesamtheit auf andere bestehende Rechtsträger (über­
nehmende Rechtsträger) oder

2.	�zur Neugründung durch gleichzeitige Übertragung der Vermö­
gensteile jeweils als Gesamtheit auf andere, von ihm dadurch ge­
gründete neue Rechtsträger

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieser Rechts­
träger an die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers (Auf­
spaltung).
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(2) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) kann von seinem 
Vermögen einen Teil oder mehrere Teile abspalten
1.	�zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teils oder dieser Teile je­
weils als Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere beste­
hende Rechtsträger (übernehmende Rechtsträger) oder

2.	�zur Neugründung durch Übertragung dieses Teils oder dieser Teile 
jeweils als Gesamtheit auf einen oder mehrere, von ihm dadurch 
gegründeten neuen oder gegründete neue Rechtsträger 

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechts­
trägers oder dieser Rechtsträger an die Anteilsinhaber des übertragen­
den Rechtsträgers (Abspaltung).

(3) Ein Rechtsträger (übertragender Rechtsträger) kann aus seinem 
Vermögen einen Teil oder mehrere Teile ausgliedern
1.	�zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teils oder dieser Teile je­
weils als Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere beste­
hende Rechtsträger (übernehmende Rechtsträger) oder

2.	�zur Neugründung durch Übertragung dieses Teils oder dieser Teile 
jeweils als Gesamtheit auf einen oder mehrere, von ihm dadurch 
gegründeten neuen oder gegründete neue Rechtsträger

gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften dieses Rechts­
trägers oder dieser Rechtsträger an den übertragenden Rechtsträger 
(Ausgliederung).

(4) Die Spaltung kann auch durch gleichzeitige Übertragung auf be­
stehende und neue Rechtsträger erfolgen.

§ 126 Inhalt des Spaltungs- und Übernahmevertrags
(1) Der Spaltungs-  und Übernahmevertrag oder sein Entwurf muß 
mindestens folgende Angaben enthalten:
1.	 �den Namen oder die Firma und den Sitz der an der Spaltung be­
teiligten Rechtsträger;

2.	 �die Vereinbarung über die Übertragung der Teile des Vermögens 
des übertragenden Rechtsträgers jeweils als Gesamtheit gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften an den überneh­
menden Rechtsträgern;
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3.	 �bei Aufspaltung und Abspaltung das Umtauschverhältnis der An­
teile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlung oder 	
Angaben über die Mitgliedschaft bei den übernehmenden Rechts­
trägern;

4.	 �bei Aufspaltung und Abspaltung die Einzelheiten für die Übertra­
gung der Anteile der übernehmenden Rechtsträger oder über den 
Erwerb der Mitgliedschaft bei den übernehmenden Rechtsträ­
gern;

5.	 �den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die Mitgliedschaft 
einen Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, so­
wie alle Besonderheiten in bezug auf diesen Anspruch;

6.	 �den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des übertragenden 
Rechtsträgers als für Rechnung jedes der übernehmenden Rechts­
träger vorgenommen gelten (Spaltungsstichtag);

7.	 �die Rechte, welche die übernehmenden Rechtsträger einzelnen 
Anteilsinhabern sowie den Inhabern besonderer Rechte wie An­
teile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, 
Schuldverschreibungen und Genußrechte gewähren, oder die für 
diese Personen vorgesehenen Maßnahmen;

8.	 �jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines Vertretungs­
organs oder eines Aufsichtsorgans der an der Spaltung beteiligten 
Rechtsträger, einem geschäftsführenden Gesellschafter, einem 
Partner, einem Abschlußprüfer oder einem Spaltungsprüfer ge­
währt wird;

9.	 �die genaue Bezeichnung und Aufteilung der Gegenstände des 	
Aktiv-  und Passivvermögens, die an jeden der übernehmenden 
Rechtsträger übertragen werden, sowie der übergehenden Be­
triebe und Betriebsteile unter Zuordnung zu den übernehmenden 
Rechtsträgern;

10.	 �bei Aufspaltung und Abspaltung die Aufteilung der Anteile oder 
Mitgliedschaften jedes der beteiligten Rechtsträger auf die An­
teilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers sowie den Maßstab 
für die Aufteilung;
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11.	�die Folgen der Spaltung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretun­
gen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen.

(2) Soweit für die Übertragung von Gegenständen im Falle der Einzel­
rechtsnachfolge in den allgemeinen Vorschriften eine besondere Art 
der Bezeichnung bestimmt ist, sind diese Regelungen auch für die 	
Bezeichnung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens (Ab­
satz 1 Nr. 9) anzuwenden. § 28 der Grundbuchordnung ist zu beach­
ten. Im übrigen kann auf Urkunden wie Bilanzen und Inventare Bezug 
genommen werden, deren Inhalt eine Zuweisung des einzelnen Ge­
genstandes ermöglicht; die Urkunden sind dem Spaltungs- und Über­
nahmevertrag als Anlagen beizufügen.

(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spätestens einen Monat vor dem 
Tag der Versammlung der Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtsträ­
gers, die gemäß § 125 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 über die Zustim­
mung zum Spaltungs- und Übernahmevertrag beschließen soll, dem 
zuständigen Betriebsrat dieses Rechtsträgers zuzuleiten.

§ 190 Allgemeiner Anwendungsbereich
(1) Ein Rechtsträger kann durch Formwechsel eine andere Rechtsform 
erhalten. 

(2) Soweit nicht in diesem Buch etwas anderes bestimmt ist, gelten die 
Vorschriften über den Formwechsel nicht für Änderungen der Rechts­
form, die in anderen Gesetzen vorgesehen oder zugelassen sind.

§ 191 Einbezogene Rechtsträger
(1) Formwechselnde Rechtsträger können sein:
1.	�Personenhandelsgesellschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) und Partner­
schaftsgesellschaften;

2.	Kapitalgesellschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 2);
3.	eingetragene Genossenschaften;
4.	rechtsfähige Vereine;
5.	Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit;
6.	Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts.
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(2) Rechtsträger neuer Rechtsform können sein:
1.	Gesellschaften des bürgerlichen Rechts;
2.	Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften;
3.	Kapitalgesellschaften;
4.	eingetragene Genossenschaften.

(3) Der Formwechsel ist auch bei aufgelösten Rechtsträgern möglich, 
wenn ihre Fortsetzung in der bisherigen Rechtsform beschlossen wer­
den könnte.

§ 194 Inhalt des Umwandlungsbeschlusses
(1) In dem Umwandlungsbeschluß müssen mindestens bestimmt 	
werden:
1.	�die Rechtsform, die der Rechtsträger durch den Formwechsel er­
langen soll;

2.	der Name oder die Firma des Rechtsträgers neuer Rechtsform;
3.	�eine Beteiligung der bisherigen Anteilsinhaber an dem Rechtsträger 
nach den für die neue Rechtsform geltenden Vorschriften, soweit 
ihre Beteiligung nicht nach diesem Buch entfällt;

4.	�Zahl, Art und Umfang der Anteile oder der Mitgliedschaften, wel­
che die Anteilsinhaber durch den Formwechsel erlangen sollen 
oder die einem beitretenden persönlich haftenden Gesellschafter 
eingeräumt werden sollen;

5.	�die Rechte, die einzelnen Anteilsinhabern sowie den Inhabern be­
sonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, 
Mehrstimmrechtsaktien, Schuldverschreibungen und Genußrechte 
in dem Rechtsträger gewährt werden sollen, oder die Maßnah­
men, die für diese Personen vorgesehen sind;

6.	�ein Abfindungsangebot nach § 207, sofern nicht der Umwand­
lungsbeschluß zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung aller Anteils­
inhaber bedarf oder an dem formwechselnden Rechtsträger nur 
ein Anteilsinhaber beteiligt ist;

7.	�die Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertre­
tungen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen.
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(2) Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses ist spätestens einen 
Monat vor dem Tage der Versammlung der Anteilsinhaber, die den 
Formwechsel beschließen soll, dem zuständigen Betriebsrat des form­
wechselnden Rechtsträgers zuzuleiten. 

§ 203 Amtsdauer von Aufsichtsratsmitgliedern
Wird bei einem Formwechsel bei dem Rechtsträger neuer Rechtsform in 
gleicher Weise wie bei dem formwechselnden Rechtsträger ein Auf­
sichtsrat gebildet und zusammengesetzt, so bleiben die Mitglieder des 
Aufsichtsrats für den Rest ihrer Wahlzeit als Mitglieder des Aufsichts­
rats des Rechtsträgers neuer Rechtsform im Amt. Die Anteilsinhaber 
des formwechselnden Rechtsträgers können im Umwandlungs­
beschluß für ihre Aufsichtsratsmitglieder die Beendigung des Amtes 	
bestimmen.

§ 322 Gemeinsamer Betrieb
Führen an einer Spaltung oder an einer Teilübertragung nach dem Drit­
ten oder Vierten Buch beteiligte Rechtsträger nach dem Wirksamwer­
den der Spaltung oder der Teilübertragung einen Betrieb gemeinsam, 
gilt dieser als Betrieb im Sinne des Kündigungsschutzrechts.

§ 323 Kündigungsrechtliche Stellung
(1) Die kündigungsrechtliche Stellung eines Arbeitnehmers, der vor 
dem Wirksamwerden einer Spaltung oder Teilübertragung nach dem 
Dritten oder Vierten Buch zu dem übertragenden Rechtsträger in 	
einem Arbeitsverhältnis steht, verschlechtert sich auf Grund der Spal-
tung oder Teilübertragung für die Dauer von zwei Jahren ab dem Zeit­
punkt ihres Wirksamwerdens nicht.

(2) Kommt bei einer Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensüber­
tragung ein Interessenausgleich zustande, in dem diejenigen Arbeit­
nehmer namentlich bezeichnet werden, die nach der Umwandlung 
einem bestimmten Betrieb oder Betriebsteil zugeordnet werden, so 
kann die Zuordnung der Arbeitnehmer durch das Arbeitsgericht nur 
auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.
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§ 324 Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang
§ 613a Abs. 1, 4 bis 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt durch die 
Wirkungen der Eintragung einer Verschmelzung, Spaltung oder Ver­
mögensübertragung unberührt.

§ 325 Mitbestimmungsbeibehaltung
(1) Entfallen durch Abspaltung oder Ausgliederung im Sinne des 	
§ 123 Abs. 2 und 3 bei einem übertragenden Rechtsträger die gesetz­
lichen Voraussetzungen für die Beteiligung der Arbeitnehmer im Auf­
sichtsrat, so finden die vor der Spaltung geltenden Vorschriften noch 
für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Wirksamwerden der Ab­
spaltung oder Ausgliederung Anwendung. Dies gilt nicht, wenn die 
betreffenden Vorschriften eine Mindestzahl von Arbeitnehmern vor­
aussetzen und die danach berechnete Zahl der Arbeitnehmer des 
übertragenden Rechtsträgers auf weniger als in der Regel ein Viertel 
dieser Mindestzahl sinkt.

(2) Hat die Spaltung oder Teilübertragung eines Rechtsträgers die 
Spaltung eines Betriebes zur Folge und entfallen für die aus der Spal­
tung hervorgegangenen Betriebe Rechte oder Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats, so kann durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag die 
Fortgeltung dieser Rechte und Beteiligungsrechte vereinbart werden. 
Die §§ 9 und 27 des Betriebsverfassungsgesetzes bleiben unberührt.
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